
Amtliche Bekanntmachung über weitere Öffnungsschritte 
nach § 13 der Dreizehnten Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der 

Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt 

Der Landkreis Saalekreis macht gemäß§ 13 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 der Dreizehnten Verordnung über Maßnahmen 
zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt (Dreizehnte 
SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - 13. SARS-CoV-2-EindV) vom 21.5.2021, zuletzt geändert durch die 
Verordnung zur Änderung der Dreizehnten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 1.6.2021, 
folgende 

Bekanntmachung 

1. Nach den vom Robert-Koch-Institut im Internet unter https://www.rki.de/inzidenzen veröffentlichten Zahlen 
der Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sie 
ben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) hat der Landkreis Saalekreis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den 
Wert von 50 unterschritten. 

2. Damit sind die in § 13 Abs. 1 der 13. SARS-CoV-2-EindV genannten Voraussetzungen für das Inkrafttreten 
der weiteren Öffnungsschritte am 05.06.2021 eingetreten. 

Somit gelten im Landkreis Saalekreis ab dem 06.06.2021, 0:00 Uhr, die in§ 13 Abs. 1 der 13. SARS-CoV-2- 
EindV aufgeführten weiteren Öffnungsschritte. 

Begründung: 
Gemäß§ 13 Abs. 4 Satz 1 der 13. SARS-CoV-2-EindV macht der jeweilige Landkreis oder die jeweilige land 
kreisfreie Stadt unverzüglich ortsüblich bekannt, dass die Voraussetzungen der jeweiligen Absätze 1 bis 3 ein 
getreten sind, nachdem dies aufgrund der durch das Robert-Koch-Institut veröffentlichten Sieben-Tage 
Inzidenz jeweils erkennbar wurde. 

Nach § 13 Abs. 1 Satz 1 der 13. SARS-CoV-2-EindV erfolgen ab dem Tag, der auf die Bekanntgabe nach Absatz 
4 folgt, weitere Öffnungsschritte, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage 
Inzidenz einen Wert von 50 an fünf aufeinanderfolgen Tagen unterschreitet. 

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Saalekreis unterschritt nach den vom Robert-Koch-Institut im In 
ternet unter https://www.rki.de/inzidenzen veröffentlichten Zahlen an fünf aufeinanderfolgen Tagen den Wert 
von 50: 

- am 01.06.2021: 48 
- am 02.06.2021: 38 
- am 03.06.2021: 29 
- am 04.06.2021: 18 
- am 05.06.2021: 16 

Dies wurde gemäß § 13 Abs. 4 Satz 1 der 13. SARS-CoV-2-EindV am 05.06.2021 vom Landkreis Saalekrels 
ortsüblich bekanntgegeben. Damit gelten ab dem 06.06.2021 auf dem Gebiet des Landkreises Saalekreis die in 
§ 13 Abs. 1 der 13. SARS-CoV-2-EindV aufgeführten weiteren Öffnungsschritte. 

Hinweis: 
Im Landkreis Saalekreis gelten ab dem 06.06.2021, 0:00 Uhr, gemäß§ 13 Abs. 1 der 13. SARS-CoV-2-EindV 
folgende weitere Öffnungsschritte: 

Teilnehmer, Besucher, Kunden oder Zuschauer darf der Zutritt nur gewährt werden, wenn eine Testung im 
Sinne des § 1 Abs. 3 mit negativem Testergebnis vorgelegt oder durchgeführt wird, sofern keine Ausnahme 
nach § 1 Abs. 4 vorliegt. Die Verantwortlichen haben einen Anwesenheitsnachweis nach § 1 Abs. 6 zu führen. 
Die allgemeinen Hygieneregelungen und Zugangsbegrenzungen nach § 1 Abs. 1 sind einzuhalten. Die Maßga 
ben nach Satz 2 bis 4 gelten nicht, soweit sie in den nachfolgenden Regelungen im Einzelfall ausdrücklich aus 
genommen werden. Im Einzelnen gilt: 
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1. abweichend von § 2 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 Satz 1 sind der Aufenthalt im öffentlichen Raum sowie pri 
vate Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten eines Hausstandes mit höchstens fünf 
weiteren Personen gestattet; Sätze 2 bis 4 finden keine Anwendung, 

2. abweichend von § 2 Abs. 2 Satz 1 und 3 sind professionell organisierte Veranstaltungen mit höchstens 50 
Teilnehmern gestattet, 

3. abweichend von § 4 Abs. 1 Nr. 1 sind professionell organisierte Messen und Ausstellungen mit höchstens 
50 Besuchern gestattet; vollständig geimpfte und genesene Personen bleiben bei der Berechnung der Per 
sonenzahl unberücksichtigt, 

4. abweichend von§ 4 Abs. 1 Nr. 2 sind Tanzlustbarkeiten im Außenbereich mit höchstens 50 Besuchern 
zwischen 6 Uhr und 22 Uhr gestattet; abweichend von§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ist die Unterschreitung des 
Mindestabstands von Personen eines Hausstands zulässig, 

5. abweichend von § 4 Abs. 1 Nr. 3 sind professionell organisierte Spezialmärkte mit höchstens 50 Besuchern 
gestattet; vollständig geimpfte und genesene Personen bleiben bei der Berechnung der Personenzant un 
berücksichtigt, 

6. abweichend von § 4 Abs. 2 dürfen Prostitutionsstätten, Prostitutionsfahrzeuge und die Prostitutionsver 
mittlung im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes betrieben werden, 

7. abweichend von § 4 Abs. 3 Nr. 1 dürfen Planetarien und Sternwarten für den Publikumsverkehr geöffnet 
werden; die Verantwortlichen haben eine Höchstbelegung unter Beachtung der in § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
geregelten Abstandsregelung festzulegen, wobei die Anzahl der Besucher in geschlossenen Räumen auf 
höchstens 50 Besucher und im freien auf höchstens 100 Besucher begrenzt ist; bei der Ermittlung der An 
zahl der Besucher werden vollständig geimpfte und genesene Personen nicht berücksichtigt, 

8. abweichend von§ 4 Abs. 5 Satz 1 dürfen Literaturhäuser, Theater (einschließlich Musiktheater), Filmthea 
ter (Kinos), Konzerthäuser und Veranstaltungsorte für den Publikumsverkehr geöffnet werden; in ge 
schlossenen Räumen dürfen höchstens 200 Besucher und im freien höchstens 300 Besucher zugelassen 
werden, 

9. abweichend von § 4 Abs. 3 Nrn. 3 und 8 dürfen soziokulturelle Zentren, Bürgerhäuser und Angebote der 
Mehrgenerationenhäuser für Gruppen bis höchstens zehn Personen öffnen, 

10. abweichend von § 5 Abs. 3 sind Stadt- und Naturführungen mit höchstens 50 Teilnehmern gestattet, wenn 
sichergestellt ist, dass die allgemeinen Hygieneregelungen nach § 1 Abs. 1 eingehalten werden; bei der 
Ermittlung der Anzahl der Besucher werden vollständig geimpfte und genesene Personen nicht berücksich 
tigt, 

11. abweichend von § 8 Abs. 2 Nr. 3 ist für den nach§ 8 Abs. 1 Satz 3 Nrn. 2 und 3 zugelassenen Sportbe 
trieb die Anzahl der Zuschauer in geschlossenen Räumen auf 50 Personen und im freien auf 100 Personen 
begrenzt; bei der Ermittlung der Anzahl der Besucher werden vollständig geimpfte und genesene Personen 
nicht berücksichtigt, 

12. abweichend von § 9 Abs. 3 Satz 1 darf jeder Bewohner einer Einrichtung nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 
und 3 zeitgleich von höchstens fünf Personen Besuch erhalten, 

13. abweichend von § 11 Abs. 2 Satz 1 erfolgt die Betreuung in den Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 
Nrn. 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen) im 
Regelbetrieb; Sätze 2 bis 4 finden keine Anwendung. 

Besucher haben in geschlossenen Räumen sowie auf Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen im freien bei den 
Veranstaltungen, Einrichtungen oder Angeboten des Satzes 6 Nrn. 2 bis 5 und 7 bis 11 und auf Verkehrs- und 
Gemeinschaftsflächen der Einrichtungen in Satz 6 Nr. 6 einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz nach § 1 
Abs. 2 zu tragen. 

~~;b:YJ:::"" 
Hartmut ~~dschak 
Landrat 
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Hinweisbekanntmachung: 
Die o.g. Bekanntmachung ist im Amtsblatt Nr. 29/2021 am 05.06.2021 unter 
https://www.saalekreis.de/de/amtsblatt.html gemäß§ 3a VwVfG LSA bekanntgemacht worden. 

Merseburg, den 05.06.2021 

;.J ~ 
Hartmut~a~schak 
Landrat 
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